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Wer wird gefördert?

· Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft mit Sitz oder Betriebsstätte in Mecklenburg-Vorpommern, die
· weniger als 250 Personen beschäftigen und

· entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft


siehe Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. EG Nr. L 124/36 vom 20. Mai 2003). 

Was wird gefördert?

· Maximal 3 Beteiligungen an Messen und Ausstellungen - ausschließlich außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern - pro Unternehmen im Kalenderjahr.

· Zuwendungsfähig sind Ausgaben für die Standmiete.
Wie wird gefördert?
· Für Beteiligungen an Messen und Ausstellungen von kleinen Unternehmen - mit weniger als 50 Beschäftigten und einem Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsummen von höchstens 10 Mio. EUR - beträgt die Zuwendung bis zu 50 % der Standmiete, maximal jedoch 6 TEUR je Unternehmen und Maßnahme.
· Für Beteiligungen an Messen und Ausstellungen von mittleren Unternehmen - mit weniger als 250 Beschäftigten und entweder höchstens einem Jahresumsatz von 50 Mio. EUR oder höchstens eine Jahresbilanzsumme von 43 Mio. EUR - beträgt die Zuwendung bis zu 40 % der Standmiete, maximal jedoch 6 TEUR je Unternehmen und Maßnahme.
· Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben unter 1000 EUR sind von der Förderung ausgeschlossen (Bagatellgrenze).

· Ein Rechtsanspruch auf Mittel besteht nicht.

Wie ist das Antragsverfahren?
Mit dem Vorhaben kann erst begonnen werden, nachdem die Bewilligungsbehörde den Antragseingang schriftlich bestätigt hat. Der formgebundene Antrag ist vor Beginn des Vorhabens einzureichen beim




Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

PF 16 02 55, 19092 Schwerin



Werkstraße 213, 19061 Schwerin

(Postanschrift)





(Besucheradresse)
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Erstberatung:





Weiterführende Beratung:
Frau Chiari

0385 6363-1282


Frau Schommartz
0385 6363-1464

Frau Kuchmetzki
0385 6363-1473


Frau Seifert

0385 6363-1463




Ansprechpartner:








siehe auch www.lfi-mv.de

(Stand: März 2009 - ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
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